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ALLGEMEINE  

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 

1. Allgemeines 

(a) Soweit ausdrücklich nicht schriftlich etwas 

anderes vereinbart wird, unterliegen alle Ange-

bote, Dienstleistungen und alle sich daraus er-

gebenden vertraglichen Beziehungen zwischen 

der ÖHMI Analytik GmbH (nachfolgend „Gesell-

schaft“) und dem Kunden (nachfolgend 

„Kunde“) diesen Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen für Prüf-, Inspektions-, Probenahme-, 

Analytik-, Beratungs-, Consulting- und Schu-

lungsleistungen (nachfolgend „Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen“)... 

 

(b) Die Gesellschaft erbringt für diejenige na-

türliche oder juristische Person des privaten 

oder öffentlichen Rechts, von der sie den Auf-

trag erhalten hat („Kunde“), insbesondere In-

spektions-, Probenahme-, Analytik-, Unter-su-

chungs-, Beratungs-, Consulting- sowie Schu-

lungsleistungen (nachfolgend gemeinsam 

„Dienstleistungen“). 

 

(c) Sofern die Gesellschaft vom Kunden vor 

Durchführung des Auftrags keine abweichen-

den schriftlichen Anweisungen erhält, ist aus-

schließlich der Kunde berechtigt, der Gesell-

schaft Anweisungen insbesondere hinsichtlich 

Art, Umfang und Durchführung der Dienstleis-

tungen sowie der Übermittlung von Prüfberich-

ten, Untersuchungsberichten, Gutachten oder 

Zertifikaten zu erteilen. Der Kunde ermächtigt 

die Gesellschaft, Untersuchungsberichte, Gut-

achten oder sonstige im Rahmen der Dienst-

leistung erstellte Dokumente an Dritte zu über-

mitteln, sofern dies vom Kunden beauftragt 

wurde, zur Vertragserfüllung erforderlich ist 

oder gesetzliche, behördliche oder normative 

Vorschriften dies vorsehen oder erforderlich 

machen. 

 

(d) Entgegenstehende oder ergänzende Allge-

meine Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen 

des Kunden finden keine Anwendung, es sei 

denn, ihrer Geltung wurde durch die Gesell-

schaft ausdrücklich schriftlich zugestimmt.  

 

 

Individuelle Vereinbarungen, Nebenabreden 

oder Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksam-

keit der schriftlichen Bestätigung durch die Ge-

sellschaft, sofern nicht gesetzlich eine strengere 

Form vorgeschrieben ist. 

 

(e) Die Gesellschaft erbringt ihre Dienstleistun-

gen im Rahmen bestehender Akkreditierungen 

(z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025). Untersu-

chungsberichte beziehen sich ausschließlich 

auf den jeweils gültigen Akkreditierungsumfang 

der Gesellschaft. Prüfverfahren außerhalb des 

Akkreditierungsumfangs werden entsprechend 

gekennzeichnet und unterliegen nicht den An-

forderungen der DIN EN ISO/IEC 17025, son-

dern dem internen Qualitätsmanagementsys-

tem der Gesellschaft. Die regulatorische, be-

hördliche oder sonstige normative Verwend-

barkeit solcher Ergebnisse ist durch den Kun-

den eigenverantwortlich zu prüfen. Soweit die 

Gesellschaft über flexible Akkreditierungsberei-

che verfügt, können Prüfverfahren im Rahmen 

der geltenden Akkreditierungsregeln ergänzt, 

aktualisiert oder angepasst werden. 

 

2. Erbringung von Dienstleistungen 

(a) Die Gesellschaft erbringt ihre Dienstleistun-

gen mit der erforderlichen fachlichen und orga-

nisatorischen Sorgfalt entsprechend den spezi-

fischen Anweisungen des Kunden, soweit diese 

von der Gesellschaft bestätigt wurden. Sofern 

keine ausdrücklichen schriftlichen Anweisun-

gen des Kunden vorliegen, erfolgen die Dienst-

leistungen auf Grundlage: 

(i) der Bestimmungen des jeweiligen Angebots, 

Auftrags oder der Leistungsbeschreibung der 

Gesellschaft; 

(ii) der einschlägigen technischen, normativen 

oder branchenspezifischen Regelwerke, Stan-

dards und allgemein anerkannten Verfahren; 

(iii) solcher fachlichen, technischen, organisato-

rischen oder wirtschaftlich angemessenen Ver-

fahren, die die Gesellschaft nach pflichtgemä-

ßem Ermessen für geeignet hält.  
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b) Alle Angaben in Untersuchungsberichten, 

Gutachten oder sonstigen Ergebnismitteilun-

gen basieren auf den Ergebnissen der durchge-

führten Prüf-, Inspektions-, Analyse- oder Be-

wertungsverfahren sowie auf deren fachlicher 

Bewertung anhand der zum Zeitpunkt der Leis-

tungserbringung geltenden technischen, nor-

mativen oder allgemein anerkannten Regel-

werke, Standards und Verfahren. 

 

(c) Sofern im Rahmen der Dienstleistungen 

eine Konformitätsbewertung durchgeführt 

wird, erfolgt diese auf Grundlage der vereinbar-

ten Spezifikation sowie unter Anwendung der 

einschlägigen Entscheidungsregel der Gesell-

schaft. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich et-

was anderes vereinbart wurde oder normative 

oder gesetzliche Vorgaben entgegenstehen, er-

folgt die Konformitätsbewertung ohne Berück-

sichtigung der Messunsicherheit. Die jeweils 

angewandte Entscheidungsregel ergibt sich aus 

dem Untersuchungsbericht oder den ergänzen-

den Unterlagen.  

 

(d) Untersuchungsberichte der Gesellschaft be-

ziehen sich ausschließlich auf die jeweils unter-

suchten Proben oder die im Rahmen der 

Dienstleistung festgestellten Sachverhalte zum 

Zeitpunkt der Untersuchung. Aussagen über die 

Beschaffenheit einer Gesamtcharge, Lieferung, 

Anlage, eines Systems oder sonstiger nicht un-

tersuchter Bereiche werden hierdurch nicht ge-

troffen. Die Repräsentativität der untersuchten 

Proben für eine Gesamtmenge oder Gesamt-

heit liegt außerhalb des Verantwortungsbe-

reichs der Gesellschaft, sofern die Probenahme 

nicht durch die Gesellschaft selbst durchgeführt 

wurde.  

 

(e) Sofern die Gesellschaft auf Wunsch des 

Kunden Tätigkeiten, Maßnahmen, Prüfungen 

oder sonstige Interventionen Dritter begleitet, 

überwacht, dokumentiert oder bestätigt, be-

schränkt sich die Verantwortung der Gesell-

schaft ausschließlich auf die im Rahmen der je-

weiligen Dienstleistung tatsächlich erbrachten 

Tätigkeiten. Die Gesellschaft übernimmt insbe-

sondere keine Verantwortung für den Zustand, 

die Eignung, Kalibrierung oder Eichung von 

durch Dritte verwendeten Geräten, Apparaten, 

Instrumenten oder Messmitteln, für die von 

Dritten angewandten Verfahren oder Metho-

den sowie für deren Qualifikation, Handlungen, 

Unterlassungen oder Untersuchungsergeb-

nisse.  

 

Eine Verantwortung der Gesellschaft für Leis-

tungen oder Ergebnisse Dritter besteht nur, so-

fern dies ausdrücklich schriftlich vereinbart 

wurde. 

 

(f) Untersuchungsberichte, Gutachten, Stel-

lungnahmen oder sonstige Ergebnisse der Ge-

sellschaft stellen ausschließlich die im Rahmen 

der beauftragten Dienstleistungen ermittelten 

analytischen, technischen oder fachlichen Er-

gebnisse und Bewertungen dar. Sie ersetzen 

keine rechtliche, behördliche oder regulatori-

sche Prüfung, Zulassung, Genehmigung oder 

Entscheidung, sofern dies nicht ausdrücklich 

schriftlich vereinbart wurde. Insbesondere stel-

len Untersuchungsberichte keine Garantie oder 

verbindliche Zusicherung der Verkehrsfähigkeit, 

Marktgängigkeit oder rechtlichen Konformität 

von Produkten, Anlagen oder Prozessen dar. 

Die Verantwortung für die Einhaltung gesetzli-

cher, behördlicher, normativer oder sonstiger 

regulatorischer Anforderungen verbleibt aus-

schließlich beim Kunden.  

 

(g) Die Übermittlung von Untersuchungsberich-

ten, Gutachten oder sonstigen Dokumenten 

kann elektronisch erfolgen, insbesondere per E-

Mail, Kundenportal, Laborinformationssystem 

oder vergleichbare digitale Systeme. Elektro-

nisch übermittelte Dokumente, einschließlich 

digital erzeugter oder signierter Dokumente, 

gelten als von der Gesellschaft autorisiert und 

zur Erfüllung der vertraglichen Beziehungen ge-

eignet, sofern keine abweichende schriftliche 

Vereinbarung getroffen wurde.  

 

Teil-, Zwischen- oder Vorabergebnisse, insbe-

sondere telefonisch, elektronisch oder vorläufig 

übermittelte Ergebnisse, dienen ausschließlich 

der vorläufigen Information und können sich 

nach Abschluss der Prüfungen oder fachlichen 

Bewertungen noch ändern. Maßgeblich sind 

ausschließlich die final freigegebenen Untersu-

chungsberichte oder Gutachten der Gesell-

schaft. 
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Mündliche Auskünfte, fachliche Einschätzungen 

oder vorläufige Bewertungen, insbesondere te-

lefonisch oder im Rahmen kurzfristiger Abstim-

mungen erteilte Informationen, erfolgen unver-

bindlich und ersetzen keinen schriftlichen Un-

tersuchungsbericht, kein Gutachten und keine 

abschließende fachliche Bewertung. 

 

(h) Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Kommu-

nikation, Auftragsabwicklung sowie zur Bereit-

stellung von Untersuchungsberichten, Ergeb-

nissen oder sonstigen Dokumenten digitale 

Systeme wie Kundenportale, elektronische La-

borinformationssysteme oder vergleichbare 

Plattformen zu verwenden. Der Kunde ist für 

die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 

und sicheren Zugriffs auf diese Systeme, insbe-

sondere hinsichtlich der Vertraulichkeit von Zu-

gangsdaten und Benutzerkonten, selbst verant-

wortlich. 

 

(i) Elektronisch übermittelte oder digital sig-

nierte Untersuchungsberichte, Gutachten oder 

sonstige Dokumente gelten als gleichwertig zu 

eigenhändig unterzeichneten Dokumenten, so-

fern keine gesetzlichen Vorschriften oder aus-

drücklichen schriftlichen Vereinbarungen ent-

gegenstehen. 

 

(j) Untersuchungsberichte, Gutachten oder 

sonstige Ergebnismitteilungen der Gesellschaft 

geben ausschließlich die zum Zeitpunkt der 

Durchführung der Dienstleistungen festgestell-

ten Tatsachen, Ergebnisse und Bewertungen im 

Rahmen der vom Kunden beauftragten oder 

anderweitig vereinbarten Leistungen wieder. 

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, außerhalb 

des vereinbarten Leistungsumfangs, der beauf-

tragten Prüfparameter oder der gemäß Ziffer 

2(a) zugrunde gelegten Verfahren, Spezifikatio-

nen oder Bewertungsgrundlagen zusätzliche 

Untersuchungen, Bewertungen, Hinweise oder 

rechtliche Einschätzungen vorzunehmen oder 

hierüber zu berichten. 

 

(k) Die Gesellschaft stellt Untersuchungsbe-

richte, Gutachten, Ergebnisse oder sonstige Do-

kumente grundsätzlich in elektronischer oder 

schriftlicher Form zur Verfügung. Die Übermitt-

lung oder Bereitstellung kann insbesondere per 

E-Mail, Kundenportal, elektronischem Labor-

informationssystem oder über sonstige digitale 

Kommunikationswege erfolgen. Elektronisch 

übermittelte oder digital signierte Dokumente 

gelten vorbehaltlich gesetzlicher Vorgaben als 

gleichwertig zu schriftlich unterzeichneten Do-

kumenten. Der Kunde erkennt an, dass elektro-

nische Kommunikationswege trotz angemesse-

ner technischer und organisatorischer Sicher-

heitsmaßnahmen Risiken hinsichtlich Vertrau-

lichkeit, Datenverlust, Datenveränderung oder 

unbefugter Zugriffe nicht vollständig ausschlie-

ßen können. Soweit gesetzlich zulässig, über-

nimmt die Gesellschaft keine Haftung für Schä-

den oder technische Beeinträchtigungen, die 

außerhalb ihres Verantwortungsbereichs im Zu-

sammenhang mit der elektronischen Übermitt-

lung oder Bereitstellung von Daten entstehen.  

 

(l) Die Gesellschaft ist berechtigt, Dienstleistun-

gen ganz oder teilweise durch fachlich geeig-

nete Unterauftragnehmer, Fremdlabore, Ko-

operationspartner oder sonstige externe 

Dienstleister durchführen zu lassen. Dies gilt 

insbesondere für Unterauftragsvergaben im 

Sinne der DIN EN ISO/IEC 17025. Die Auswahl 

erfolgt nach fachlicher Eignung sowie – soweit 

erforderlich – unter Berücksichtigung bestehen-

der Akkreditierungen oder Qualifikationen. Der 

Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass 

die zur Durchführung der Leistungen erforderli-

chen Informationen, Daten und Unterlagen an 

die jeweils beauftragten Dritten weitergegeben 

werden, soweit dies zur Vertragserfüllung erfor-

derlich ist. Fremdvergebene Leistungen können 

im Untersuchungsbericht entsprechend ge-

kennzeichnet werden.  

 

(m) Sofern der Gesellschaft im Rahmen der Be-

auftragung Unterlagen, Dokumente, Spezifikati-

onen, Verträge, behördliche Vorgaben oder 

sonstige Informationen des Kunden oder Drit-

ter zur Verfügung gestellt werden, dienen diese 

ausschließlich der Information und Auftrags-

durchführung. Hierdurch werden weder der 

vereinbarte Leistungsumfang noch die vertrag-

lichen Verpflichtungen oder Verantwortlichkei-

ten der Gesellschaft erweitert oder einge-

schränkt, sofern dies nicht ausdrücklich schrift-

lich vereinbart wurde.  
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(n) Durch die Erbringung der Dienstleistungen 

übernimmt die Gesellschaft weder gesetzliche, 

behördliche, vertragliche oder sonstige Pflich-

ten des Kunden oder Dritter noch tritt sie an 

deren Stelle. Insbesondere befreien Untersu-

chungsberichte, Gutachten, Stellungnahmen 

oder sonstige Leistungen der Gesellschaft den 

Kunden nicht von seiner eigenen Prüf-, Kon-

troll-, Betreiber-, Überwachungs- oder Hand-

lungspflicht gegenüber Behörden, Vertragspart-

nern oder sonstigen Dritten.  

 

(o) Sofern keine Abholung oder Probenahme 

durch die Gesellschaft vereinbart wurde, trägt 

der Kunde die Kosten, die Verantwortung und 

die Gefahr für die ordnungsgemäße Entnahme, 

Kennzeichnung, Verpackung, Lagerung und An-

lieferung der Proben. Der Versand oder Trans-

port hat unter Beachtung der gesetzlichen, nor-

mativen sowie gegebenenfalls durch die Ge-

sellschaft mitgeteilten Anforderungen und Hin-

weise zu erfolgen.  

 

Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für 

Beeinträchtigungen von Untersuchungsergeb-

nissen, die auf unsachgemäße Probenahme, 

Verpackung, Lagerung, Kennzeichnung, Trans-

portbedingungen, Transportzeiten oder Tempe-

raturabweichungen zurückzuführen sind.  

 

(p) Proben, Rückstellmuster oder sonstiges Un-

tersuchungsmaterial werden von der Gesell-

schaft grundsätzlich für einen Zeitraum von ei-

nem Monat nach Abschluss der Prüfarbeiten 

beziehungsweise Bekanntgabe der Ergebnisse 

aufbewahrt, sofern nicht die Beschaffenheit, 

Verderblichkeit, Stabilität oder gesetzliche be-

ziehungsweise normative Anforderungen eine 

kürzere oder längere Aufbewahrungsdauer er-

fordern. Für amtlich entnommene Proben gel-

ten die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben; so-

fern keine abweichenden gesetzlichen Rege-

lungen bestehen, beginnt die Aufbewahrungs-

frist mit dem Datum des amtlichen Verschlus-

ses. Nach Ablauf der jeweiligen Aufbewah-

rungsfrist ist die Gesellschaft berechtigt, die 

Proben nach eigenem Ermessen fachgerecht zu 

entsorgen, zu vernichten oder an den Kunden 

zurückzusenden.  

 

Mit Ablauf der Aufbewahrungsfrist endet jede 

Verantwortlichkeit der Gesellschaft für die wei-

tere Aufbewahrung der Proben. Eine längere 

Aufbewahrung bedarf einer gesonderten Ver-

einbarung und kann gesondert berechnet wer-

den. Kosten für Lagerung, Rücksendung, Verpa-

ckung, Transport oder Entsorgung der Proben 

trägt der Kunde. 

 

Soweit gesetzlich, normativ oder akkreditie-

rungsbedingt keine längeren Aufbewahrungs-

fristen vorgeschrieben sind, werden Rohdaten, 

Aufzeichnungen, Prüfunterlagen und sonstige 

leistungsbezogene Dokumentationen im Rah-

men der geltenden internen Regelungen der 

Gesellschaft archiviert. Ein Anspruch des Kun-

den auf dauerhafte Vorhaltung oder Heraus-

gabe von Rohdaten, Arbeitsunterlagen oder in-

ternen Aufzeichnungen besteht nicht, sofern 

gesetzlich keine zwingende Verpflichtung be-

steht. 

 

3. Bearbeitungszeiten 

(a) Die Gesellschaft erbringt ihre Dienstleistun-

gen innerhalb angemessener und branchenüb-

licher Bearbeitungszeiten. Angegebene Ter-

mine, Fristen oder Fertigstellungstermine gel-

ten nur dann als verbindlich, wenn diese aus-

drücklich schriftlich durch die Gesellschaft be-

stätigt wurden. Bearbeitungszeiten können sich 

insbesondere aufgrund von Probenbeschaffen-

heit, notwendiger Nachprüfungen, Fremdverga-

ben, technischen Störungen, Geräteausfällen, 

fehlenden Unterlagen oder sonstigen Umstän-

den außerhalb des Einflussbereichs der Gesell-

schaft verlängern. 

 

(b) Die Einhaltung vereinbarter Termine und 

Fristen setzt insbesondere den rechtzeitigen 

Eingang ordnungsgemäß gekennzeichneter 

und geeigneter Proben sowie sämtlicher für die 

Durchführung der Dienstleistungen erforderli-

cher Informationen, Unterlagen und Mitwirkun-

gen des Kunden voraus. Verzögerungen, die 

aus unvollständigen Angaben, verspäteter Mit-

wirkung oder ungeeigneten Proben resultieren, 

gehen nicht zu Lasten der Gesellschaft. 
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4. Pflichten des Kunden 

(a) Der Kunde ist verpflichtet, die Gesellschaft 

vor Durchführung der Dienstleistungen über 

sämtliche ihm bekannten oder erkennbaren 

Gefahren, Risiken oder besonderen Eigenschaf-

ten von Proben, Materialien, Anlagen oder 

sonstigen Untersuchungsgegenständen zu in-

formieren. Dies gilt insbesondere für radioak-

tive, toxische, gesundheitsgefährdende, infekti-

öse, biologische, explosionsgefährliche, um-

weltgefährdende oder sonstige gefährliche 

Stoffe oder Belastungen. Der Kunde hat alle er-

forderlichen Sicherheits-, Handhabungs- und 

Transporthinweise zur Verfügung zu stellen. So-

weit Schäden, Verunreinigungen, Gesundheits-

gefährdungen oder sonstige Beeinträchtigun-

gen auf eine gefährliche oder unsachgemäß de-

klarierte Beschaffenheit des Untersuchungsma-

terials zurückzuführen sind, haftet der Kunde 

hierfür im gesetzlich zulässigen Umfang.  

 

(b) Der Kunde bleibt unabhängig von den 

durch die Gesellschaft erbrachten Dienstleis-

tungen selbst verantwortlich für die Erfüllung 

seiner gesetzlichen, behördlichen, vertraglichen 

oder sonstigen Verpflichtungen gegenüber Drit-

ten.  

 

(c) Sofern Proben durch den Kunden oder 

durch von ihm beauftragte Dritte entnommen, 

gelagert, gekennzeichnet oder transportiert 

werden, trägt der Kunde die alleinige Verant-

wortung für die ordnungsgemäße und gegebe-

nenfalls normgerechte Durchführung dieser Tä-

tigkeiten. Dies gilt insbesondere für Probenah-

mebedingungen, Temperaturführung, Verpa-

ckung, Kennzeichnung, Lagerung, Transportzei-

ten sowie die Repräsentativität der Proben.  

 

Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung für 

Untersuchungsergebnisse, Abweichungen oder 

Beeinträchtigungen, die auf fehlerhafte, unvoll-

ständige, ungeeignete oder nicht normgerechte 

Probenahme-, Lagerungs- oder Transportbe-

dingungen zurückzuführen sind. Die Verant-

wortung für die Repräsentativität der durch den 

Kunden oder Dritte entnommenen Proben für 

eine Gesamtcharge, Anlage oder sonstige Ge-

samtheit liegt außerhalb des Verantwortungs-

bereichs der Gesellschaft. 

 

5. Preise und Zahlungsbedingungen 

(a) Sofern keine abweichende schriftliche Preis-

vereinbarung getroffen wurde, gelten die zum 

Zeitpunkt der Beauftragung gültigen Preise, 

Vergütungssätze oder Angebote der Gesell-

schaft. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüg-

lich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatz-

steuer. Die Gesellschaft behält sich vor, Kosten 

für Verpackung, Versand, Transport, Entsor-

gung, Fremdleistungen, Fahrtkosten, Express-

bearbeitungen oder sonstige im Zusammen-

hang mit der Leistungserbringung entstehende 

Zusatzaufwendungen gesondert in Rechnung 

zu stellen. Preisanpassungen aufgrund verän-

derter gesetzlicher, behördlicher, technischer 

oder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen 

bleiben vorbehalten. 

 

Bei Dauerschuldverhältnissen, Rahmenverträ-

gen oder Verträgen mit einer Laufzeit von mehr 

als zwölf Monaten ist die Gesellschaft berech-

tigt, Preise unter Berücksichtigung veränderter 

Lohn-, Material-, Energie-, Transport-, Fremd-

leistungs- oder sonstiger Betriebskosten ange-

messen anzupassen. 

 

Die Gesellschaft ist berechtigt, für bereits er-

brachte Teilleistungen, laufende Projekte oder 

nach Aufwand erbrachte Dienstleistungen an-

gemessene Abschlags- oder Teilrechnungen zu 

stellen. 

 

(b) Rechnungen der Gesellschaft sind innerhalb 

von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug 

zur Zahlung fällig, sofern auf der Rechnung 

keine abweichende Zahlungsfrist angegeben 

ist. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der 

vollständige Zahlungseingang auf dem von der 

Gesellschaft angegebenen Konto maßgeblich. 

Nach Ablauf der Zahlungsfrist gerät der Kunde 

ohne weitere Mahnung in Verzug. Während des 

Verzugs ist die Gesellschaft berechtigt, Verzugs-

zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über 

dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB 

geltend zu machen. Die Geltendmachung der 

gesetzlichen Verzugspauschale sowie weiterer 

Verzugsschäden bleibt unberührt. 

 

 

 



 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖHMI Analytik GmbH  Stand 28.05.2026 

(c) Gegen Ansprüche der Gesellschaft kann der 

Kunde nur mit unbestrittenen, entscheidungs-

reifen oder rechtskräftig festgestellten Gegen-

ansprüchen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungs-

recht kann nur geltend gemacht werden, so-

weit es auf demselben Vertragsverhältnis be-

ruht.  

 

(d) Der Kunde hat im Falle des Zahlungsverzugs 

sämtliche zur zweckentsprechenden Rechtsver-

folgung erforderlichen Kosten zu tragen. Hierzu 

zählen insbesondere Mahn-, Inkasso-, Rechts-

anwalts- und sonstige Beitreibungskosten, so-

weit diese gesetzlich zulässig sind. 

 

(e) Sofern im Rahmen der Leistungserbringung 

unvorhergesehener zusätzlicher Aufwand, tech-

nische Schwierigkeiten, notwendige Zusatzleis-

tungen oder sonstige nicht bei Auftragsertei-

lung erkennbare Umstände auftreten, ist die 

Gesellschaft berechtigt, den hierdurch entste-

henden Mehraufwand gesondert in Rechnung 

zu stellen. Die Gesellschaft wird den Kunden 

hierüber informieren, soweit dies unter Berück-

sichtigung der Umstände möglich und zumut-

bar ist. 

 

(f) Wird die Gesellschaft aus Gründen, die sie 

nicht zu vertreten hat, ganz oder teilweise an 

der Durchführung der Dienstleistungen gehin-

dert oder verzögert, insbesondere aufgrund 

fehlender Mitwirkung des Kunden, ungeeigne-

ter Proben, unvollständiger Unterlagen, höherer 

Gewalt, technischer Störungen oder behördli-

cher Maßnahmen, bleibt der Anspruch der Ge-

sellschaft auf Vergütung der bis dahin erbrach-

ten Leistungen sowie auf Ersatz bereits entstan-

dener Aufwendungen unberührt. Dies gilt auch 

für nicht stornierbare Fremdleistungen oder 

sonstige im Zusammenhang mit dem Auftrag 

entstandene Kosten. 

 

(g) Bei begründeten Zweifeln an der Zahlungs-

fähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Kunden ist 

die Gesellschaft berechtigt, Dienstleistungen 

ganz oder teilweise nur gegen Vorauszahlung, 

Sicherheitsleistung oder angemessene Ab-

schlagszahlungen zu erbringen oder fortzufüh-

ren. 

 

6. Reklamations- und Beschwerdemanage-

ment 

(a) Beanstandungen, Reklamationen oder Be-

schwerden des Kunden sind der Gesellschaft 

unverzüglich nach Kenntnisnahme, möglichst 

schriftlich, mitzuteilen. Reklamationen hinsicht-

lich offensichtlicher Mängel, Unvollständigkei-

ten oder Abweichungen von Untersuchungsbe-

richten sind spätestens innerhalb von 14 Kalen-

dertagen nach Zugang des Untersuchungsbe-

richts geltend zu machen. Nach Ablauf dieser 

Frist gelten die Leistungen insoweit als geneh-

migt, sofern der Kunde Kaufmann im Sinne des 

HGB ist. Gesetzliche Ansprüche wegen vorsätz-

licher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen 

bleiben unberührt. 

(b) Reklamationen und Beschwerden werden 

durch die Gesellschaft im Rahmen des gelten-

den Qualitätsmanagementsystems bearbeitet 

und bewertet. Hierzu können insbesondere die 

erneute Prüfung von Unterlagen, Rohdaten, 

Rückstellmustern, Prüfbedingungen oder Un-

tersuchungsergebnissen erfolgen, soweit diese 

verfügbar und eine erneute Bewertung tech-

nisch oder organisatorisch möglich ist. 

(c) Sofern eine Reklamation berechtigt ist, er-

folgt nach Wahl der Gesellschaft im Rahmen 

der technischen, organisatorischen und fachli-

chen Möglichkeiten eine Nachbesserung, er-

neute Untersuchung, Neubewertung oder Kor-

rektur der betroffenen Leistungen oder Ergeb-

nisse. 

(d) Gesetzlich zwingende Ansprüche und 

Rechte des Kunden bleiben unberührt. 

7. Einstellung oder Beendigung von Dienst-

leistungen 

Die Gesellschaft ist berechtigt, Dienstleistungen 

ganz oder teilweise vorübergehend auszuset-

zen oder den Vertrag aus wichtigem Grund au-

ßerordentlich zu kündigen, sofern ihr die Fort-

setzung der Leistungserbringung nicht zumut-

bar ist. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 

vor, wenn: 

(a) der Kunde wesentliche vertragliche Mitwir-

kungs-, Zahlungs- oder sonstige Pflichten ver-

letzt und die Pflichtverletzung trotz schriftlicher 

Aufforderung nicht innerhalb angemessener 

Frist beseitigt wird; 
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(b) der Kunde seine Zahlungen einstellt, ein In-

solvenzverfahren über sein Vermögen bean-

tragt oder eröffnet wird, ein Antrag auf Eröff-

nung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse 

abgelehnt wird, der Geschäftsbetrieb einge-

stellt wird oder sonstige Umstände vorliegen, 

die auf eine wesentliche Verschlechterung der 

Vermögensverhältnisse des Kunden schließen 

lassen. 

 

Bereits entstandene Vergütungsansprüche und 

Ansprüche auf Ersatz entstandener Aufwen-

dungen der Gesellschaft bleiben hiervon unbe-

rührt. 

 

 

8. Haftung 

(a) Die Gesellschaft schuldet ausschließlich die 

vertraglich vereinbarten Dienstleistungen. Eine 

darüberhinausgehende Garantie, Erfolgsgaran-

tie, Beschaffenheitsgarantie oder Versicherung 

gegen wirtschaftliche Schäden, Folgeschäden 

oder sonstige Nachteile wird nicht übernom-

men. Soweit der Kunde einen darüberhinaus-

gehenden Versicherungsschutz wünscht, ob-

liegt es ihm, eine entsprechende Versicherung 

abzuschließen. 

 

(b) Untersuchungsberichte, Gutachten, Stel-

lungnahmen oder sonstige Ergebnisse der Ge-

sellschaft basieren auf den vom Kunden oder in 

dessen Auftrag bereitgestellten Informationen, 

Unterlagen, Daten und Proben. Die Verantwor-

tung für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und 

Eignung verbleibt beim Kunden. Die fachliche 

Bewertung und Verwendung der Ergebnisse so-

wie daraus abgeleitete Entscheidungen, Maß-

nahmen oder Unterlassungen erfolgen in eige-

ner Verantwortung des Kunden. Die Gesell-

schaft haftet nicht für fehlerhafte, unvollstän-

dige oder missverständliche Ergebnisse, soweit 

diese auf unrichtigen, unvollständigen, unge-

eigneten oder irreführenden Angaben, Unterla-

gen oder Proben des Kunden oder Dritter beru-

hen. 

 

(c) Die Gesellschaft haftet nicht für Verzögerun-

gen, Einschränkungen oder die vollständige 

oder teilweise Nichterbringung von Dienstleis-

tungen, soweit diese auf Umständen beruhen, 

die außerhalb des Einfluss- oder Verant-

wortungsbereichs der Gesellschaft liegen. Dies 

gilt insbesondere bei höherer Gewalt, behördli-

chen Maßnahmen, technischen Störungen, 

Ausfällen von Versorgungs- oder Kommunikati-

onssystemen, Lieferengpässen, Geräteausfäl-

len, Fremdleistungsverzögerungen oder Verlet-

zungen von Mitwirkungs- oder Vertragspflich-

ten des Kunden. 

 

(d) Die Gesellschaft haftet bei einfach fahrlässi-

ger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

ausschließlich auf den vertragstypischen, vor-

hersehbaren Schaden.  

 

 

Wesentliche Vertragspflichten sind solche 

Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst er-

möglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 

regelmäßig vertrauen darf. Eine weitergehende 

Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist ausge-

schlossen. 

 

(e) Die Haftung der Gesellschaft gemäß Ziffer 

8(d) ist je Schadensfall auf den vertragstypi-

schen, vorhersehbaren Schaden sowie der 

Höhe nach auf die zum Zeitpunkt des Scha-

densfalls bestehende Deckungssumme der Be-

triebshaftpflichtversicherung der Gesellschaft 

begrenzt, soweit gesetzlich zulässig. 

 

(f) Soweit gesetzlich zulässig, haftet die Gesell-

schaft nicht für indirekte Schäden, Folgeschä-

den oder Vermögensschäden, insbesondere 

nicht für entgangenen Gewinn, Betriebsunter-

brechungen, Produktionsausfälle, Nutzungs-

ausfälle, Verlust von Geschäftsbeziehungen 

oder Geschäftsmöglichkeiten, Datenverluste, 

Rückrufkosten oder sonstige mittelbare Schä-

den. Dies gilt auch für Ansprüche Dritter gegen 

den Kunden, soweit diese nicht auf vorsätzli-

chem oder grob fahrlässigem Verhalten der Ge-

sellschaft beruhen. 

 

(g) Schadensersatzansprüche sind der Gesell-

schaft vom Kunden unverzüglich nach Kenntnis 

der anspruchsbegründenden Umstände schrift-

lich anzuzeigen. Soweit gesetzlich zulässig, ver-

jähren Ansprüche des Kunden auf Schadenser-

satz innerhalb von zwölf Monaten ab dem ge-

setzlichen Verjährungsbeginn. 
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(h) Die Haftungsbeschränkungen und Haf-

tungsausschlüsse dieser Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen gelten nicht bei vorsätzli-

chem oder grob fahrlässigem Verhalten der Ge-

sellschaft, bei Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie 

in allen sonstigen Fällen zwingender gesetzli-

cher Haftung. Dies gilt auch für Pflichtverletzun-

gen gesetzlicher Vertreter, leitender Angestell-

ter oder Erfüllungsgehilfen der Gesellschaft. 

 

9. Geheimhaltung und Geistiges Eigentum 

(a) Der Kunde und die Gesellschaft verpflichten 

sich, sämtliche im Rahmen der vertraglichen 

Beziehungen erhaltenen oder bekannt gewor-

denen vertraulichen Informationen, Geschäfts- 

und Betriebsgeheimnisse der jeweils anderen 

Partei vertraulich zu behandeln, ausschließlich 

zum Zwecke der Vertragsdurchführung zu ver-

wenden und nicht ohne vorherige Zustimmung 

der jeweils anderen Partei an Dritte weiterzuge-

ben, soweit keine gesetzliche, behördliche oder 

vertragliche Offenlegungspflicht besteht. Die 

Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informatio-

nen, die öffentlich bekannt oder allgemein zu-

gänglich sind, der empfangenden Partei bereits 

rechtmäßig bekannt waren, von einem berech-

tigten Dritten rechtmäßig offengelegt wurden 

oder unabhängig von den vertraglichen Bezie-

hungen entwickelt wurden.  

 

(b) Die Gesellschaft verarbeitet personenbezo-

gene Daten im Rahmen der geltenden daten-

schutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere 

der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), 

ausschließlich zur Durchführung und Abwick-

lung der vertraglichen Beziehungen sowie zur 

Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen. Eine 

Weitergabe personenbezogener Daten an 

Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Leistungser-

bringung, zur Erfüllung gesetzlicher Anforde-

rungen oder zur Wahrung berechtigter Interes-

sen erforderlich und datenschutzrechtlich zu-

lässig ist. Weitere Informationen zur Datenver-

arbeitung ergeben sich aus der Datenschutzer-

klärung der Gesellschaft.  

 

(c) Sämtliche Rechte an Prüfmethoden, Verfah-

ren, Auswertungen, Konzepten, Gutachten, 

Schulungsunterlagen, Softwarelösungen, 

Datenbanken, technischen Unterlagen sowie 

an sonstigen im Rahmen der Dienstleistungen 

verwendeten oder entwickelten Arbeitsmitteln 

verbleiben bei der Gesellschaft, sofern nicht 

ausdrücklich schriftlich etwas anderes verein-

bart wurde. Dies gilt insbesondere für von der 

Gesellschaft entwickelte oder allgemein ver-

wendete Prüfverfahren, Bewertungsmethoden, 

Gerätekonfigurationen, Auswertungsmodelle 

und Qualitätsmanagementunterlagen. 

 

10. Schutz der Arbeitsergebnisse 

Die Gesellschaft behält an sämtlichen im Rah-

men der Dienstleistungen erstellten Untersu-

chungsberichten, Gutachten, Stellungnahmen, 

Auswertungen, Berechnungen, Tabellen, Schu-

lungsunterlagen, Konzepten und sonstigen Ar-

beitsergebnissen die ihr zustehenden Urheber-

, Nutzungs- und sonstigen Schutzrechte. Der 

Kunde ist berechtigt, die ihm überlassenen Un-

terlagen ausschließlich für den vertraglich vor-

gesehenen Zweck zu verwenden. Eine Verän-

derung, Bearbeitung, auszugsweise Verwen-

dung, verfälschende Darstellung oder miss-

bräuchliche Nutzung der Untersuchungsbe-

richte, Gutachten oder sonstigen Arbeitsergeb-

nisse ist unzulässig. Die Weitergabe an Behör-

den oder sonstige öffentliche Stellen ist zuläs-

sig, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben oder 

zur Erfüllung des Vertragszwecks erforderlich 

ist. Jede darüberhinausgehende Veröffentli-

chung, Vervielfältigung, Verbreitung oder Wei-

tergabe – insbesondere zu Werbezwecken, im 

Internet oder in sonstigen öffentlichen Medien 

– bedarf der vorherigen schriftlichen Zustim-

mung der Gesellschaft. 

 

11. Verschiedenes 

(a) Sollten einzelne Bestimmungen dieser All-

gemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 

teilweise unwirksam, undurchführbar oder 

nicht durchsetzbar sein oder werden, bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hier-

von unberührt. 
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(b) Der Kunde verpflichtet sich, während der 

Dauer der vertraglichen Beziehungen sowie für 

einen Zeitraum von zwölf Monaten nach deren 

Beendigung keine Mitarbeiter der Gesellschaft 

unmittelbar oder mittelbar abzuwerben oder 

entsprechende Abwerbungsversuche zu unter-

nehmen. 

 

(c) Die Nutzung der Firma, Unternehmenskenn-

zeichen, Logos oder eingetragenen Marken der 

Gesellschaft zu Werbe-, Referenz- oder sonsti-

gen Veröffentlichungszwecken bedarf der vor-

herigen schriftlichen Zustimmung der Gesell-

schaft. 

 

12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

Für sämtliche vertraglichen Beziehungen zwi-

schen der Gesellschaft und dem Kunden gilt 

das Recht der Bundesrepublik Deutschland un-

ter Ausschluss des internationalen Privatrechts 

sowie des UN-Kaufrechts (CISG). 

 

Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person 

des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtli-

ches Sondervermögen ist, ist ausschließlicher 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 

Zusammenhang mit den vertraglichen Bezie-

hungen der Sitz der Gesellschaft. Die Gesell-

schaft bleibt jedoch berechtigt, Ansprüche auch 

am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden gel-

tend zu machen. 

 

 

 


